
 
 

1. Änderungssatzung 
zur Satzung der Gemeinde Möser zur Umlage der Verbandsbeiträge des 

Unterhaltungsverbandes „Ehle/ Ihle“ 
 
 
Auf der Grundlage des § 56 Wassergesetz für das Land Sachsen – Anhalt (WG LSA) vom 16. März  2011 
(GVBl. LSA S. 492), zuletzt geändert durch Artikel 20 des Gesetzes zur Reform des 
Kommunalverfassungsrechts des Landes Sachsen – Anhalt und zur Fortentwicklung sonstiger 
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288, der §§ 2, 5, 8, 11, 36, 45 und 90 
des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen – Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. 
LSA S. 288), sowie der §§ 1 und 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen – Anhalt (KAG 
LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des 2. Gesetzes zur Änderung des Landesrechts aufgrund der bundesrechtlichen Einführung 
des Rechtsinstituts der eingetragenen Lebenspartnerschaft vom 02. Februar 2011 (GVBl. LSA S. 58), hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Möser in seiner Sitzung am 21.02.2017 die folgende 1. Änderungssatzung 
zur Umlage der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes „Ehle/ Ihle“ beschlossen. 

 
 

§ 1 
 
Entsprechend der Änderung des WG LSA zum 01.01.2016 wird § 2 (Gegenstand der Umlage) wie folgt 
geändert. 
 
(1) Die Gemeinde Möser legt die Beiträge einschließlich der Verwaltungskosten, die ihr aus ihrer 
gesetzlichen Mitgliedschaft im Unterhaltungsverband Ehle/ Ihle  zur Unterhaltung der Gewässer zweiter 
Ordnung entstehen, auf die Umlageschuldner um (Umlage). 
 
 

§ 2 
 

§ 13 (Inkrafttreten) ist entsprechend anzupassen und erhält folgende Fassung: 
Die Satzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2016 in Kraft. 
 
 
 
 
Möser, den __.__.____ 
 
 
gez. Köppen 
Bürgermeister               


